
Umsatzsteuerpflicht der Universität Hannover
hier: Hinweise zur Vorsteuer

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus gegebenen Anlass möchte ich Sie noch einmal darauf aufmerksam ma-
chen, in welchen Fällen Sie die Vorsteuer ziehen dürfen bzw. sollten und
Umsatzsteuer abzuführen haben.

Wenn für Ihre Einrichtung oder für ein Projekt von Ihnen die Umsatzsteuer-
pflicht besteht (Betrieb gewerblicher Art oder Auftragsforschung; siehe hierzu
auch Hinweis im „Bevollmächtigungsschreiben“), sind Sie verpflichtet, bei
Ausgangsrechnungen die Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen (in-
dem Sie in SAP mit A1 –16% USt- bzw. A2 –7% USt- buchen oder falls Sie
nicht Selbstbucher sind, die Belege entsprechend kontieren).

Nur in diesen Fällen, wenn eine Umsatzsteuerpflicht ermittelt wurde und tat-
sächlich Umsatzsteuer an das zuständige Finanzamt abgeführt wurde, dürfen
und sollen Sie bei Eingangsrechnungen auch die Vorsteuer ziehen (indem
Sie in SAP mit V1 –16% VoSt- bzw. V2 –7% VoSt- buchen oder entspre-
chend kontieren).

Sollten in der Vergangenheit in diesen Fällen Belege falsch gebucht worden
sein, bitte ich Sie, diese schnellst möglich durch Umbuchungen zu korrigie-
ren.

In den Fällen, in welchen Umsatzsteuerpflicht besteht und Sie trotzdem die
Umsatzsteuer nicht abführen bzw. wenn Sie die Vorsteuer ziehen, obwohl Sie
keine Umsatzsteuer abführen mussten, handelt es sich um Steuerhinterzie-
hung.

Ich bitte zukünftig hierauf sehr genau zu achten.

Zum Schluss möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das Dezernat
5 geplant hat, Anfang Oktober hierzu eine Informationsveranstaltung mit
einigen praktischen Fällen durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage

gez. Howind
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